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Vorwort

Die Zahl der in Europa und weltweit geschlossenen „Ehen mit Auslandsberüh-
rung“ ist in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen. Als Kehrseite geht mit
dieser Entwicklung auch eine auffällige Zunahme binationaler Ehescheidungsver-
fahren und internationaler Kindschaftssachen einher, was den großen Stellenwert
des internationalen Privat- und Verfahrensrechts in diesen Bereichen vor europä-
ischen Gerichten erklärt.

Die vorliegende Kommentierung beschäftigt sich eingehend und in gegenüber-
stellender Betrachtungsweise mit den zwei wichtigsten europäischen Regel-
werken, die der Rechtsanwender zur praktischen Lösung entsprechender Fallge-
staltungen zu Rate ziehen muss. Während die Brüssel IIa-VO (= Verordnung
(EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003) Regelungen zur interna-
tionalen Zuständigkeit sowie zur Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Ehesachen sowie Vorschriften für (nicht zwingend in Zusammenhang
mit Ehesachen stehende) Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung enthält,
bestimmt die neu geschaffene Rom III-VO (= Verordnung (EU) Nr. 1259/2010
des Rates vom 20.12.2010) in internationalen Fallgestaltungen die für Ehescheidun-
gen und Trennungen ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendende materielle
Rechtsordnung. Diese erstmals in der Geschichte der Europäischen Union im Rah-
men der „Verstärkten Zusammenarbeit“ geschaffene Verordnung kann bereits jetzt
als Erfolgsmodell bezeichnet werden, das demnächst in mehr als der Hälfte der Mit-
gliedstaaten gelten wird. In ihrem Beschluss vom 27.1.2014 hat die Europäische
Kommission bestätigt, dass nun auch Griechenland als 16. EU-Mitgliedstaat an der
Verstärkten Zusammenarbeit teilnimmt und die Rom III-VO ab 29.7.2015 anwen-
den wird.

Die Rom III-VO bedeutet zwar einen „Quantensprung“ für die Vereinheitli-
chung des internationalen Ehescheidungsrechts (Stärkung der Parteiautonomie,
Wechsel zum Aufenthaltsprinzip), enthält aber keine kollisionsrechtlichen Regelun-
gen für Angelegenheiten, welche die elterliche Verantwortung betreffen. Insoweit
fehlt es für die in der Brüssel IIa-VO enthaltenen verfahrensrechtlichen Bestimmun-
gen zur elterlichen Verantwortung an einer kollisionsrechtlichen Parallele. Zur
Ermittlung des anwendbaren Rechts ist hier vorrangig das KSÜ (Haager Kinder-
schutzübereinkommen vom 19.10.1996) zu befragen, das für Deutschland am
1.1.2011 in Kraft getreten ist und das MSA (Haager Minderjährigenschutzabkom-
men vom 5.10.1961) weitgehend verdrängt. Aus diesem Grund ist dem Kommentar
ein Anhang zum IPR der Elterlichen Verantwortung angefügt, der das ein-
schlägige europäische Kollisionsrecht komplettiert. Da die Durchführung der Brüs-
sel IIa-VO in Deutschland das IntFamRVG vom 26.1.2005 regelt, wurde zudem
ein (unkommentierter) Abdruck dieses Bundesgesetzes aufgenommen, der die prak-
tische Rechtsanwendung erleichtern soll.

Aufgrund des im Vordergrund stehenden Sachzusammenhangs zwischen
Brüssel IIa-VO und Rom III-VO und um die Handlichkeit des Werks zu
gewährleisten, wurde von einer selbständigen Kommentierung weiterer familien-
rechtlicher Verordnungen und von Staatsverträgen bewusst abgesehen, deren Ein-
fluss aber mitbedacht, wenn er im Einzelfall thematisch von Bedeutung ist.
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Vorwort

Wie in anderen Kommentaren der „gelben Reihe“ wurde von den Autorinnen
und Autoren, einem Kreis aus jüngeren Wissenschaftlern, Richtern, Rechtsanwäl-
ten und Notaren, auf eine den Erfordernissen der Praxis angepasste, inhaltlich
prägnante Darstellung Wert gelegt, dieses Anliegen aber zugleich mit wissenschaft-
lichem Anspruch verwirklicht, was an den umfangreichen Rechtsprechungs- und
Literaturnachweisen sichtbar wird. Insbesondere die einschlägigen Judikate des
EuGH werden möglichst flächendeckend berücksichtigt. Ein erklärtes Ziel dieses
Werkes ist es dabei, auf praktische und wissenschaftliche Streitfragen mit klar
formulierten eigenen Standpunkten zu antworten und dem Leser strukturierte
Leitlinien an die Hand zu geben. Dabei wurde aber auch im Interesse der Wissen-
schaftlichkeit den Autoren die Freiheit gelassen, wiederkehrende Einzelprobleme
(z. B. die Auslegung des Anknüpfungspunktes des „gewöhnlichen Aufenthalts“)
voneinander abweichend zu beurteilen, wobei Querverweisungen auf die jewei-
lige Parallelkommentierung angebracht wurden. Den meisten Vorschriften wurde
eine ausführliche Übersicht zum einschlägigen Spezialschrifttum vorangestellt, die
dem Leser die Vertiefung erleichtern soll. Rechtsprechungs- und Literaturnach-
weise sowie etwaige Gesetzesänderungen befinden sich durchgehend auf dem
Stand vom 31.1.2014.

Für Korrekturarbeiten und redaktionelle Unterstützung bei der Herstellung des
Kommentars danke ich meinen Mitarbeiterinnen Ricarda Lorenz, Victoria Marini
und Beatrice Stapf. Für Anregungen zur Verbesserung dieses Werks bin ich jeder-
zeit sehr dankbar.

Freiburg i.Br., im Mai 2014 Christoph Althammer
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